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Stadt Gladbeck Gladbeck, 17.06.2004 

 Vorlage Nr. 04/0279 
Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Beig./Stadtkämmerer Hommel 12.07.2004  

Rat Bürgermeister Schwerhoff 15.07.2004  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Umbau der Maschinenhalle Zweckel 
hier: Gestaltung des Außengeländes - Durchführungsbeschluss 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
 
Der Rat der Stadt hat im Mai 2002 den Umbau der Maschinenhalle Zweckel zum 
Triennale-Standort beschlossen. Eine Nachrüstung der Maschinenhalle  durch eine 
Akustikdecke erfolgte auf der Grundlage der Beschlussfassung des Rates vom 
03.04.2003. Beide Maßnahmen umfassen ein Kostenvolumen von 2,918 Mio €. 90 % 
davon werden durch Landesmittel gefördert. Der kommunale Eigenanteil in Höhe von 
10 % wird aus dem Förderprogramm „Zukunftsinvestitionen für den Kreis Recklinghausen“ 
finanziert. 
 
Die Stiftung für Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur als Eigentümerin der 
Maschinenhalle hat nunmehr einen Landschaftsarchitekten beauftragt, das Außengelände 
zu überplanen. Die Kostenschätzung umfasst ein Volumen von 1.150.000,-- €. Hierzu wird 
eine Landesförderung von 90 % (1.036.000,-- €) erwartet. Der städtische Eigenanteil von 
10 % (114.000,-- €) wird über die Fördermittel des Kreises aus dem Förderprogramm 
„Zukunftsinvestitionen für den Kreis Recklinghausen“ finanziert. 
 
Die Ausgabemittel sind in 2004 bei HSt. 2.36500.000.950000 bereitgestellt. Die 
Landesmittel und VEW-Erlöse-Kreis finanzieren die Maßnahme in Gänze. 
 
Die Maßnahme ist im Stadterneuerungsprogramm 2004 mit einer ersten Tranche in Höhe 
von 536.000,-- € enthalten. Erfahrungsgemäß wird die 2. Hälfte der Landesförderung im 
nächsten Jahr erfolgen. Der Fördersatz beträgt weiterhin 90 %. 
 
Gemäß Ziffer 4.4 der Förderrichtlinien Stadterneuerung ist Zuwendungsvoraussetzung 
u.a. ein Ratsbeschluss über die Durchführung der Maßnahme. 
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Beschlussentwurf: 
 
 
 
Die Maßnahme „Gestaltung des Außengeländes der Maschinenhalle Zweckel“ wird 
durchgeführt. 
 
 
Finanzierungsplan: 
 
 
Gesamtausgaben 1.150.000,-- € 
 
Zuwendungen (90 %) 1.036.000,-- € 
 
Eigenmittel der Stadt (10 %) 114.000,-- € 
finanziert durch VEW-Erlöse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

I.V. 
 
 
 

 (Dr. Andriske)  
 Erster Beigeordneter 
 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


